
 

 

Zweite Landesverordnung  

zur Änderung der Vierundzwanzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung 

Rheinland-Pfalz 

Vom 3. August 2021 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 28 a Abs. 1 und 

den §§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 

S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 

2947), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des 

Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 

des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet: 

 
Artikel 1 

Die Vierundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. Juni 

2021 (GVBl. S. 427), geändert durch Verordnung vom 28. Juli 2021 (GVBl. S. 465), BS 

2126-13, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 19 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung „§ 2 Nr. 3 Buchst. b der Coronavirus-

Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) vom 12. Mai 2021 (BAnzAT 12.05.2021 

V1)“ durch die Verweisung „§ 2 Nr. 3 a der Coronavirus-Einreiseverordnung 

(CoronaEinreiseV) vom 30. Juli 2021 (BAnz. AT 30.07.2021 V 1)“ ersetzt. 

 

2. § 20 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 20 

Ausnahmen von der Pflicht 

zur Absonderung von Einreisenden und von der Nachweispflicht 

 



   

 

(1) Anträge auf Befreiung von der Pflicht zur Absonderung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

CoronaEinreiseV gelten  

1. für Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Hochrisikogebiet 

aufgehalten haben, oder 

2. für Personen, die mit den in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, 7, 10 und 11 und Abs. 2 Satz 

1 Nr. 1 Buchst. a bis c CoronaEinreiseV benannten Personen in einem 

gemeinsamen Hausstand leben und mit diesen gemeinsam einreisen, 

als gestellt und genehmigt. 

(2) Anträge auf Befreiung von der Nachweispflicht nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b 

CoronaEinreiseV gelten für Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Gebiet 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben, als gestellt und 

genehmigt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 

in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als 

Virusvariantengebiet nach § 2 Nr. 3 a CoronaEinreiseV eingestuften Gebiet aufgehalten 

haben.“ 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am 4. August 2021 in Kraft. 

 

Mainz, den 3. August 2021 

 

 

Der Minister 

für Wissenschaft und Gesundheit 



   

 

 


